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Volkswagen AG: kostenfreie Erstanalyse für Aktionäre auf 

Schadensersatz 

  
Die Höhe des Schadens, die Aktionäre bei dem Weltkonzern VW wegen des Abgasskandals 
erleiden müssen ist enorm. Erfahren Sie kostenfrei durch eine Erstinformation, wie Sie Ihren 
Schaden ersetzt erhalten. 
 
Die Aktie des im ersten Halbjahr 2015 als weltgrößter geltender PKW-Hersteller VW hat nach dem 
Abgasskandal einen enormen Verlust erlitten. Grund genug für Investoren sich um den Ausgleich 
ihrer Verluste Gedanken zu machen. Auch der Absatz der weiteren Konzernmarken, wie Porsche, 
Lamborghini, Audi, Seat und Skoda könnten im Gefolge der Krise sinken. 
 
Aktionären stehen nach Ansicht der auf Börsen- und Wertpapierrecht fokussierten GÖDDECKE 
RECHTSANWÄLTE Ansprüche in mehrstelliger Millionenhöhe zu. Wir erklären in unserer 
Investoreninformation, die wir Ihnen per eMail zusenden, was zu tun ist. 
 
Was wir für Sie als VW Aktionär können tun 
 
Wir informieren Sie gerne über Ihre Rechte und übernehmen kostenfrei die Anfrage bei Ihrer 
bestehenden Rechtschutzversicherung.  
 
Nutzen Sie dazu unsere Schnellanfrage: 
 
 

ONLINE-ANFRAGEFORMULAR  

oder  

Registrierungsbogen als PDF 

 

 
In drei Schritten zum Ziel: 
 
1. Schnellanfrage ausfüllen und zumailen 
2. Informationen erhalten 
3. Verlust einfordern und ggf. anmelden von Forderungen bei Gericht nutzen 
 
Vielen Dank, wir werden uns umgehend per eMail bei Ihnen melden. 
 
Quelle: eigener Bericht 

 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke) 
 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
 

http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/projekte/projekte_v/vw-kontakt.php
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_v/Registrierungsbogen_VW.pdf

